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andere Tätigkeit vortäuschen; das können sein: 
Struktureinheiten, Dienststellen von Geheim
diensten, die sich hinter offiziellen Bezeich
nungen tarnen (wie z. B. Bundesstelle für Fern
meldestatistik oder Hauptstelle für Befragungs
wesen), Büros,Postschließfächer, die von Ge
heimdiensten eingerichtet wurden und zur Losung 
geheimdienstlicher Aufgaben dienen (werden vom 
Geheimdienst als Scheinfirmen bezeichnet) und 

- T., die als politische, ökonomische, wissen
schaftliche, kulturelle oder andere Institutio
nen real existieren, eine ihrer Bezeichnung ent
sprechende Tätigkeit durchführen, aber gelegent
lich oder ständig vom Geheimdienst' zur Reali
sierung geheimdienstlieber Aufgaben genutzt wer
den (zu solchen Institutionen zählen auch be
stimmte Konzerne).

Tarnfirma
kommerzielle Einrichtung, die auftragsgemäß für 
den imperialistischen Geheimdienst geschaffen, 
offiziell existiert und in der Regel in das 
Handels- oder Gewerberegister eingetragen ist. 
Derartige kommerzielle Einrichtungen mit in der 
Regel tatsächlichem Geschäftsbetrieb dienen der 
Tarnung von Dienststellen, Basisobjekten und 
Filialen des Geheimdienstes.

Tarntext
sichtbarer Schrifttext auf dem Träger (Karte, 
Brief u. ä.) einer —► Geheimschrift, der den 
Träger dieser Geheimschrift gegenüber Außen
stehenden unverdächtig erscheinen läßt.
Der T. kann vor oder nach dem Auf bringen der 
Geheimschrift auf den Träger aufgetragen wer
den .

Tatbegehung
Durchführung einer vom Gesetz als Straftat be
schriebenen Handlung bzw. die Teilnahme daran.
In der politisch-operativen und Untersuchungs- 
arbeit ist die exakte Aufklärung der T. ein not
wendiges Erfordernis als Voraussetzung für be
gründete politisch-operative Maßnahmen sowie die 
Prüfung, Feststellung und Begründung der indivi
duellen strafrechtlichen Verantwortlichkeit.
Die Aufklärung der T. mit ihren wesentlichsten 
Elementen - Art und Veise, Mittel und Methoden, 
Bedingungn der Begehung der Streif tat, ihre Fol
gen - dient der Feststellung der objektiven Wahr
heit bei der Bearbeitung von Handlungen mit poli
tisch-operativer und streif rechtlicher Relevanz und


